
"Wohlstand und sozialem Frieden", zu entschärfen. 19 Seine Formel unterstreicht das
Bemühen, die von Deutschland abgetrennte Saar durch die Sozialpolitik bzw. durch
sozialen Wohlstand zu stabilisieren, und damit eine sozialstaatliche Legitimierung
gegen eine nationalstaatliche zu stellen. Gegenüber der Bundesrepublik war der Anteil
der Sozialausgaben am Gesamtetat im Saarland um 10 Prozent höher. 20 Anfang der
fünfziger Jahre begannen Saarpolitiker wie Richard Kirn oder Johannes Hoffmann auf
Versammlungen der Regierungsparteien und der Verbände immer stärker die über¬

durchschnittlichen sozialpolitischen Leistungen des Saarlandes in den Vordergrund zu
stellen. Um eine möglichst große Breitenwirkung nach innen und nach außen bemüh¬

ten sich das Presse- und Informationsamt sowie das Amt für Auswärtige und Europäi¬
sche Angelegenheiten. In einer Schrift des Presse- und Informationsamtes aus dem
Jahre 1951 heißt es:"Wir können uns rühmen, ein sehr großzügiges Sozialwerk aufge¬

baut zu haben (...). Eine ungeheure Leistung, wenn wir feststellen, daß 65 Prozent
unserer Bevölkerung Arbeiter sind 21 Das Amt für Auswärtige und Europäische
Angelegenheiten förderte eine Diplomarbeit über die saarländische Sozialpolitik, in der
die außergewöhnlichen Anstrengungen wissenschaftlich untermauert werden sollten. 22

Selbstbewußt sprach Ministerpräsident Johannes Hoffmann auf einer Kriegsopferver¬
anstaltung im August 1951 in der kleinen Gemeinde Hüttersdorf im Kreis Saar-
louis:"Es kann mit Fug und Recht festgestellt werden, daß das Saarland sowohl auf
dem Gebiet der Sozialversicherung als auch im Rahmen der Kriegsopferversorgung
eine fortschrittliche Sozialpolitik durchführt." 23

Insbesondere die Statistiken des Internationalen Arbeitsamtes in Genf24 dienten als
Beweis, um die Spitzenstellung des Saarlandes in der Sozialpolitik herauszustellen.
Fortschrittliche Sozialpolitik wurde zum Markenzeichen einer autononem Saar. Nach
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